         Verbindliche Anmeldung zur „Messe bauen & wohnen“
in der Schützenhalle Sundern am 09. & 10.04.2011
1. Angaben zur Firma/Ansprechpartner


Firma


Straße


PLZ/Ort


Ansprechpartner (Name, Vorname)


Tel.




FAX


            Mobiltelefon (für den Messetag)



E-Mail 







            Internet


Rechnungsstellung an (bitte angeben, wenn abweichend von. o. g. Anschrift)
2. Was wird ausgestellt/ Worüber wird informiert?



3. Öffnungszeiten der Messe für Besucher & Aussteller
    Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr.
   An den Messetagen haben Aussteller eine Stunde vor bzw. nach den o. g. Öffnungszeiten Zugang zur Ausstellung.
4. Benötigte elektrische Leistung: 
............................kW
5. Welche Stromanschlüsse werden benötigt (bitte entsprechende Anzahl eintragen)?


......... 1 x 230 V

......... 5 x16 Ampere/400 V

......... 5 x 32 Ampere/400 V

6. Max. Höhe der Ausstellungsgegenstände:
............................m im Raum
7. Benötigte Ausstellungsfläche:  ________ Nummer &  ________ qm²
8.                           Aufbau 






 Abbau
Donnerstag 07.04.2011
  9 Uhr bis 17 Uhr


Sonntag 10.04.2011
18 Uhr bis 22 Uhr 
                Freitag 08.04.2011

  9 Uhr bis 17 Uhr


Montag   11.04.2011 
  9 Uhr bis 17 Uhr 
Dienstag 12.04.2011 
  9 Uhr bis 17 Uhr 
9. Koten für Messestand
45,00 € pro m² 
 

                Frühbucherrabatt bis zum 31. 01.2011 40,00 € pro m²

     

  Die vorliegende Anmeldung und die Teilnahmerichtlinien werden anerkannt:

      Ort/ Datum 






(Unterschrift/Firmenstempel)

Anmeldung bitte zurück an:


Stadtmarketing Sundern eG

Rathausplatz 7

59846 Sundern

FAX: 02933/ 97 95 91 5
E-Mail: Kremer@nah-klar-sundern.de

Ausstellungsbedingungen

Veranstalter: Stadtmarketing Sundern eG
      Veranstaltungsort: Hubertushalle Sundern

           Rathausplatz 7




   Rathausplatz 


           59846 Sundern



               59846 Sundern

Anmeldung:

Der Aussteller erkennt sich durch seine Unterschrift der Anmeldung die Ausstellungsbedingungen ohne Einschränkung an.

Rücktritt: 

Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Aussteller am 09 & 10.04.2011 von 10 Uhr bis 18 Uhr und teilzunehmen. 
Ein Rücktritt vom Vertrag aus triftigen Gründen ist bis drei Wochen vor der Veranstaltung möglich. Es wird jedoch dann eine Bearbeitungsgebühr von 50 % des Standgeldes fällig.

Bei einem späteren Rücktrittstermin, oder wenn der Stand an den Veranstaltungstagen nicht bezogen wird, ist der Betrag in voller Höhe zu entrichten.

Der Rücktritt-Antrag muss in jedem Fall schriftlich erfolgen und auch schriftlich vom Veranstalter bestätigt werden.

Gesetzliche Vorschriften:

Die gesetzlichen Vorschriften des Gewerberechts und des Arbeitsrechts sind einzuhalten, sowie die Vorschriften zur Preisauszeichnung, Unfallverhütung und Umwelt- und Feuerschutz.

Standzuweisung:

Die Standzuweisung erfolgt durch die Ausstellungsleitung nach Gesichtspunkten, die durch das Thema und die öffentliche Gegebenheiten vorgegeben sind. Der Termin der Anmeldung ist dabei nicht ausschlaggebend. 

Öffnungszeiten:

Die Messe bauen & wohnen öffnet am 09.04.2011 und 10.04.2011 von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Aufbau/ Abbau:

Der Aufbau beginnt ab dem 07.04.2010 bis zum 08.04.2010 von 9 Uhr bis 17 Uhr.
Der Abbau beginnt nach der Messe, oder ab dem 11.04.20110 bis 12.04.2010 von 9 Uhr bis 17 Uhr.
Fahrzeuge und Anhänger dürfen ab 9 Uhr nicht mehr auf dem Gelände verbleiben.

Zuwiderhandlungen können mit einer Vertragsstrafe von 100 € geahndet werden. Stände, die nach der Abbauzeit noch nicht vom Aussteller entfernt worden sind, werden vom Veranstalter entfernt. Die Kosten, sowie das Beschädigungsrisiko gehen zu Lasten des Ausstellers. 

Haftung:

Die Bewachung des Geländes obliegt dem Veranstalter, hierfür wird ein Sicherheitsunternehmen beauftragt.
Der Veranstalter übernimmt jedoch keine Haftung für Beschädigung und Diebstahl. Der Abschluss einer Ausstellerversicherung wird daher empfohlen. Alle Maschinen unterliegen den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften. Bei Maschinenvorführungen am Stand oder auf dem Gelände ist für ausreichend Unfallschutz zu sorgen. Höhere Gewalt bzw. unvorhergesehene Ereignisse, die nicht von der Ausstellungsleitung zu verantworten sind, berechtigen die Ausstellungsleitung zur vorzeitigren Schließung bzw. Unterbrechung der Veranstaltung. Daraus ergeben sich in jedem Fall Ansprüche auf Mietminderung.

Anschlüsse & Größe des Standes:

Gewünschte Stromanschlüsse und Größen der Stellfläche sind auf der Anmeldung anzugeben. Beschädigungen, die durch den Betrieb nicht angezeigter, fehlerhafter oder unzulässiger Anlagen oder Geräte entstehen, gehen zu Lasten des Ausstellers.

Gestaltung und Betrieb des Standes:

Die Gestaltung des Standes muss dem Thema „Messe bauen & wohnen“ angepasst sein. Eine Überschreitung der zugewiesenen Standfläche ist unzulässig. Der Aussteller hat für die Entsorgung von Abfällen, Verpackungen und anderen Verunreinigungen im Bereich seines Standes zu sorgen.

Ansprüche des Ausstellers:

Ansprüche der Aussteller sind innerhalb zehn Tage nach der Veranstaltung schriftlich bei der Ausstellungsleitung anzumelden. Spätere Ansprüche gelten als verwirkt.

Bild und Tonrechte:
Die Stadtmarketing Sundern eG erhält das Recht, die im Zuge der Vereinbarungsdurchführung hergestellten Werke, Fotos, Videoaufnahmen ohne zeitliche Begrenzung nutzen zu dürfen. Diese Nutzung ist mit der vertraglich vereinbarten Vergütung abgegolten, ein gesondertes Entgelt wird hierfür nicht erhoben. 
